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Verjahrung

(1) Fur Anspriche nach diesem Landesgesetz gelten die Verjahrungsbestimmungen des Allgemeinen Burgerlichen
Gesetzbuchs.

(2) Die Bestimmungen des burgerlichen Rechts Uber die Hemmung und Unterbrechung der Verjahrung sind bei
Beamten mit der MaRgabe anzuwenden, dass die Geltendmachung eines Anspruchs im Verwaltungsverfahren einer
Klage gleichzuhalten ist.

(3) Die Bestimmungen des burgerlichen Rechts Uber die Hemmung und Unterbrechung der Verjahrung sind bei
Vertragsbediensteten mit der Malgabe anzuwenden, dass die schriftliche Geltendmachung eines noch nicht
verjahrten Anspruchs durch den Vertragsbediensteten gegeniiber dem Dienstgeber die Verjahrung unterbricht.

(4) Die Unterbrechung der Verjahrung gilt als nicht eingetreten,

1. wenn der Vertragsbedienstete innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer endgultigen abschlagigen
Entscheidung des Dienstgebers keine Klage einbringt oder

2. wenn der Dienstgeber binnen zwolf Monaten ab Geltendmachung des Anspruchs gegenliber dem Dienstgeber
keine endglltige Entscheidung trifft und der Vertragsbedienstete drei Monate nach Ablauf dieser Frist keine Klage
einbringt.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gg_2001/paragraf/18
file:///

	§ 18 Oö. GG 2001
	Oö. GG 2001 - Oö. Gehaltsgesetz 2001


